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(54) Vorrichtung zur Zahnhygiene

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Zahnhygiene, ins-
besondere für Kinder oder Personen mit körperlicher
oder geistiger Behinderung, beschrieben, welche ein
längliches Trägerelement (10) aufweist, an dem eine
Borstenanordnung (20) angebracht ist und an dem zu-

mindest eine ringförmige Befestigungseinrichtung (30,
31, 32) zur Fixierung an zumindest einem Finger derart
vorgesehen ist, dass die Borstenanordnung (20) mittels
der ringförmigen Befestigungseinrichtung (30, 31, 32)
zum Zähneputzen mit dem Finger zusammenwirkt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Zahnhygiene, insbesondere für Kinder oder Personen
mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung.
[0002] Wenn Kinder anfangen sich die Zähne selb-
ständig zu putzen, können sie mit einer Zahnbürste
noch nicht richtig umgehen. Den Kindern fehlt insbeson-
dere ein Gefühl dafür, dass ein weiterer Gegenstand als
Verlängerung Ihrer Hand die Zähne putzen soll. Daher
werden die Zähne von Kindern nur unzureichend gerei-
nigt. Gleiches gilt für geistig oder körperlich behinderte
Personen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der
geeigneten Art und Weise mit einer herkömmlichen
Zahnbürste umgehen können.

Darstellung der Erfindung

[0003] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zur Zahnhygiene zu schaffen, mit-
tels welcher sich Personen mit eingeschränkten Fertig-
keiten oder Fähigkeiten in einfacher Art und Weise mit
befriedigendem Erfolg die Zähne putzen können.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur
Zahnhygiene mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.
[0005] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ei-
ne Vorrichtung zur Zahnhygiene bereitzustellen, welche
ein längliches Trägerelement aufweist, an dem eine
Borstenanordnung und eine ringförmige Befestigungs-
einrichtung angebracht sind, so dass die gesamte Vor-
richtung mittels der ringförmigen Befestigungseinrich-
tung in einfacher Art und Weise an einem Finger des
Benutzers bzw. des Kindes von einer Aufsichtsperson
oder auch von dem Benutzer selbst fixiert werden kann.
Durch die Fixierung der Vorrichtung direkt am Finger ist
das Zähneputzen für Personen bzw. Kinder mit einge-
schränkten Fähigkeiten oder Fertigkeiten leicht durch-
führbar. Dies wird zum einen dadurch erreicht, dass die
Vorrichtung als unmittelbare Fortsetzung des Fingers
keinerlei zusätzliche motorische Fähigkeiten zum Zäh-
neputzen erfordert, womit gerade Kinder in dem Stadi-
um Probleme haben, in dem sich mit dem selbständigen
Zähneputzen beginnen. Somit wird verhindert, dass von
Seiten der Kinder von Anfang an eine gewisse Abnei-
gung bzw. ein Desinteresse am Zähneputzen entsteht,
was bekanntermaßen zu großen Schäden an den Zäh-
nen führen kann.
[0006] Andererseits ist es ein Vorteil der Erfindung,
dass die Vorrichtung durch die ringförmige Befesti-
gungseinrichtung von dem Kind oder von einer Auf-
sichtsperson aufgeschoben, aufgesteckt oder in sonsti-
ger Art und Weise an dem Finger in einfacher Art und
Weise befestigt werden kann. Ferner ist die Vorrichtung
durch den einfachen Aufbau aus drei bekannten Ele-
menten, d.h. dem Trägerelement, der Borstenanord-

nung und der ringförmigen Befestigungseinrichtung, in
einfacher Art und Weise herstellbar. Darüber hinaus ist
die erfindungsgemäße Vorrichtung durch in der Größe
verschiedene ringförmige Befestigungseinrichtungen
als Massenprodukt herstellbar, da je nach Alter bzw.
Größe des Benutzers lediglich unterschiedlich große
ringförmige Befestigungseinrichtungen verwendet wer-
den müssen.
[0007] Die Fixierung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung an einem Finger mittels der ringförmigen Befesti-
gungseinrichtung kann in Abhängigkeit vom Alter des
Kindes oder der Größe der Finger an einem, insbeson-
dere dem Zeigefinger, oder mehreren Fingern, bei-
spielsweise Zeige- und Mittelfinger vorgenommen wer-
den.
[0008] Weiter vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben
sich aus den Unteransprüchen. So ist es ferner vorteil-
haft, wenn die ringförmige Befestigungseinrichtung zu-
mindest teilweise aus einem elastischen Material auf-
gebaut ist, da sich die ringförmige Befestigungseinrich-
tung dadurch an eine entsprechende Fingergröße an-
passen kann.
[0009] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die ring-
förmige Befestigungseinrichtung einen Klettverschluss
aufweist. Somit ist die Befestigungseinrichtung an jede
Größe individuell anpassbar, wobei die Vorrichtung von
einer Aufsichtsperson in einfacher Art und Weise befe-
stigt werden kann.
[0010] Wenn die Befestigungseinrichtung ein Schel-
lenelement ist, welches eine oder mehrere Rasterungen
aufweist, kann die Befestigungseinrichtung an eine be-
stimmte Größe des Verwenders bei der ersten Verwen-
dung angepasst werden, so dass die Befestigungsein-
richtung daraufhin stets die geeignete Größe für den
entsprechenden Verwender aufweist.
[0011] Ferner ist es von Vorteil, wenn die ringförmige
Befestigungseinrichtung und das Trägerelement aus
Kunststoff gefertigt sind. Dadurch werden die Herstel-
lungskosten trotz guter Materialeigenschaften mini-
miert.
[0012] Wenn die Befestigungseinrichtung aus zwei
Halbringelementen aufgebaut ist, die nicht miteinander
verbunden sind, kann der Finger zwischen den beiden
Halbringelementen eingeklemmt werden, wenn die bei-
den Halbringelemente in geeigneter Art und Weise an
dem Trägerelement angebracht sind und/oder eine ge-
eignete Flexibilität zur Anpassung an die Fingergröße
aufweisen.
[0013] Des Weiteren ist es von Vorteil, dass zwei ring-
förmige Befestigungseinrichtungen vorgesehen sind,
wobei eine erste Befestigungseinrichtung an das erste
Fingerglied und eine zweite Befestigungseinrichtung an
das zweite Fingerglied von zumindest einem Finger an-
passbar ist.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausbildungsform der
Erfindung ist die Borstenanordnung im Wesentlichen
unterhalb des ersten Fingerglieds eines Fingers ange-
ordnet, wenn die Vorrichtung mittels der ringförmigen
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Befestigungseinrichtung an zumindest einem Finger fi-
xiert ist. Somit ist es für den Benutzer besonders ein-
fach, die von ihm gewünschte Stelle zum Zähneputzen
zu erreichen.
[0015] Wenn die Borstenanordnung im Wesentlichen
halbzylinderförmig dem Umfang eines Fingers folgend
im Bereich des Fingerabdrucks vorgesehen ist, muss
der Benutzer nicht in vollem Umfang jede notwendige
Drehbewegung des Fingers vornehmen, um die ge-
wünschte Stelle der Zähne zu erreichen. Darüber hin-
aus können durch die halbzylinderförmige Ausbildung
der Borstenanordnung gleichzeitig mehrere Bereiche
der Zähne und des Gaumens gereinigt bzw. massiert
werden.
[0016] Die Borstenanordnung ist vorteilhafterweise
aus einer Vielzahl einzelner Borsten aufgebaut, die im
Wesentlichen eine Länge von 2 mm bis 8 mm aufwei-
sen, insbesondere eine Länge von 3 mm bis 4 mm.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausbildungsform ist
das längliche Trägerelement unterhalb des ersten und
zweiten Fingerglieds angeordnet, wenn die Vorrichtung
mittels der ringförmigen Befestigungseinrichtung an ei-
nem Finger fixiert ist.
[0018] Das längliche Trägerelement ist in vorteilhafter
Art und Weise im Wesentlichen halbzylinderförmig aus-
gebildet, so dass es der Kontur eines Fingers angepasst
ist, um für eine möglichst direkte Kraftübertragung von
dem Finger auf die Borsten, insbesondere auf die halb-
zylinderförmig angeordneten Borsten, zu sorgen.
[0019] Vorteilhafterweise erstreckt sich das längliche
Trägerelement derart von der Befestigungseinrichtung
in Richtung einer Fingerkuppe, dass das längliche Trä-
gerelement einen Anschlagabschnitt zur Abstützung
der Fingerkuppe aufweist, wenn die Vorrichtung mittels
der Befestigungseinrichtung an einem Finger fixiert ist.
Somit wird in einfacher Art und Weise verhindert, dass
die Vorrichtung am Finger des Benutzers während der
Verwendung beim Zähneputzen aus der optimalen Be-
festigungsposition versetzt wird bzw. verrutscht.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform erstreckt sich das längliche Trägerelement
von der Befestigungseinrichtung bis in den Bereich des
Handtellers, wenn die Vorrichtung mittels der Befesti-
gungseinrichtung an einem Finger fixiert ist. Dadurch
kann die Kraftübertragung der Borsten auf die Zähne
verbessert werden. Zum anderen können Kinder durch
die Erstreckung in dem Bereich des Handtellers leichter
an herkömmliche Zahnbürsten gewöhnt werden, da ih-
nen dadurch ein Gefühl ähnlich wie beim Putzen der
Zähne mit einer herkömmlichen Zahnbürste vermittelt
wird.
[0021] Es ist insbesondere vorteilhaft, wenn eine Ver-
längerung an dem länglichen Trägerelement aufsteck-
bar ist, welche sich bis in den Bereich des Handtellers
erstreckt, wenn die Vorrichtung mittels der Befesti-
gungseinrichtung an einem Finger fixiert ist. Durch die
Aufsteckbare Verlängerung kann das längliche Träge-
relement mit Borstenanordnung und Befestigungsein-

richtung in Massenproduktion hergestellt werden, wobei
je nach Bedarf eine aufsteckbare Verlängerung mit un-
terschiedlicher Größe zur Größenanpassung an die ent-
sprechenden Hände verwendet werden kann.
[0022] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Ver-
längerung des Trägerelements oder die Erstreckung
des Trägerelements in dem Bereich des Handtellers ein
Abstützelement aufweist, welches zur Anpassung an
den zentralen Bereich des Handtellers im Wesentlichen
scheibenförmig ausgebildet ist. Als Folge davon kann
die Hand des Benutzers über den gesamten Bereich
des Trägerelements bzw. der Verlängerung mit Abstüt-
zelement abgestützt werden, so dass die Hand des Be-
nutzers in einfacher Art und Weise geführt bzw. positio-
niert wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft anhand der beigefügten Figuren beschrieben. Es
zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Vorrichtung, die an einem Finger angeordnet
ist;

Fig. 2 eine Frontansicht einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung, die an einem Finger ange-
ordnet ist;

Fig. 3 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit einer aufgesteckten Verlängerung;
und

Fig. 4 eine Ansicht der Vorrichtung von Fig. 3 von un-
ten gesehen, die an einem Finger angeordnet
ist und sich am Handteller des Benutzers ab-
stützt.

Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen der
Erfindung

[0024] In Fig. 1 ist die erfindungsgemäße Vorrichtung
von der Seite gesehen dargestellt, die an einem Finger,
insbesondere dem Zeigefinger angeordnet ist. Die Vor-
richtung weist ein längliches Trägerelement 10 auf, an
dem eine Borstenanordnung 20 angebracht ist, welche
aus einer Vielzahl einzelner Borsten besteht. Das läng-
liche Trägerelement 10 erstreckt sich von dem zweiten
Fingerglied über das erste Fingerglied bis zur Finger-
kuppe, wobei das längliche Trägerelement 10 einen An-
schlagabschnitt 11 zur Abstützung der Fingerkuppe auf-
weist. Das längliche Trägerelement 10 ist bevorzugt aus
Kunststoff hergestellt und ist der Kontur eines Fingers
angepasst.
[0025] An dem länglichen Trägerelement 10 sind zwei
ringförmige Befestigungseinrichtungen 31, 32 ange-
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bracht, so dass die erfindungsgemäße Vorrichtung an
einem Finger fixiert werden kann. Dabei ist eine erste
Befestigungseinrichtung 31 an das erste Fingerglied
und eine zweite Befestigungseinrichtung 32 an das
zweite Fingerglied angepasst. Die Befestigungseinrich-
tungen 31, 32 sind bevorzugt aus einem elastischen
Material hergestellt, um sich der Größe des Fingers an-
zupassen und in geeigneter Weise die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung an dem Finger zu fixieren.
[0026] Die Borstenanordnung 20 ist im Wesentlichen
unterhalb des ersten Fingerglieds angeordnet, so dass
der Benutzer keine besonderen Fähigkeiten zum Zäh-
neputzen an der gewünschten Stelle benötigt. Die Bor-
stenanordnung 20 kann sich dabei bis in den Bereich
der Fingerkuppe erstrecken, so dass auch von dem Fin-
ger nur schlecht erreichbare Stellen der Zähne geputzt
werden können.
[0027] In Fig. 2 ist eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung von vorne dargestellt.
Die Ausführungsform von Fig. 2 entspricht im Wesent-
lichen derjenigen von Fig. 1, jedoch ist das längliche
Trägerelement 10 im Wesentlichen halbzylinderförmig
ausgebildet. Ferner ist die Borstenanordnung 20 eben-
so im Wesentlichen halbzylinderförmig dem Umfang
des Fingers folgend im Bereich des Fingerabdrucks am
zylinderförmigen Trägerelement 10 vorgesehen. Dar-
über hinaus kann die Ausführungsform gemäß Fig. 2 ei-
nen nicht dargestellten Anschlagabschnitt 11 zur Ab-
stützung der Fingerkuppe aufweisen, wenn die Vorrich-
tung mittels der Befestigungseinrichtung 30 an dem Fin-
ger fixiert ist.
[0028] In den Figuren 3 und 4 ist eine weitere Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit ei-
ner aufgesteckten Verlängerung 40 dargestellt, die am
Zeigefinger fixiert ist. Die Verlängerung 40 wird auf das
längliche Trägerelement 10 einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung von Fig. 1 aufgesteckt, um für eine einfache
Kraftübertragung von der Hand auf die Borsten zu sor-
gen. Dabei erstreckt sich die Verlängerung 40 bis in den
Bereich des Handtellers, wie in Fig. 4 dargestellt. Im Be-
reich des Handtellers weist die Verlängerung ein Abstüt-
zelement 41 auf, welches zur Anpassung an den zen-
tralen Bereich des Handtellers im Wesentlichen schei-
benförmig ausgebildet ist. Die Größe und Länge der
Verlängerung 40 kann derart variieren, dass die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung auf unterschiedliche Hände
anpassbar ist.
[0029] Ebenso kann die Befestigungseinrichtung 30
auf unterschiedliche Größen der Finger angepasst sein,
beispielsweise durch unterschiedliche Größen des
Durchmessers oder durch einen Klettverschluss der
ringförmigen Befestigungseinrichtung 30 oder andere
geeignete Maßnahmen.
[0030] Das Trägerelement 10 sowie die Befesti-
gungseinrichtung 30 können auch in einer nicht darge-
stellten Ausführungsform derart ausgebildet sein, dass
zwei Finger von der Befestigungseinrichtung 30 an dem
länglichen Trägerelement 10 mit einer entsprechenden

Borstenanordnung 20 fixiert werden.
[0031] Somit wird eine Vorrichtung zur Zahnhygiene,
insbesondere für Kinder oder Personen mit körperlicher
oder geistiger Behinderung, beschrieben, welche ein
längliches Trägerelement (10) aufweist, an dem eine
Borstenanordnung 20 angebracht ist und an dem zu-
mindest eine ringförmige Befestigungseinrichtung 30,
31, 32 zur Fixierung an zumindest einem Finger derart
vorgesehen ist, dass die Borstenanordnung 20 mittels
der ringförmigen Befestigungseinrichtung 30, 31, 32
zum Zähneputzen mit dem Finger zusammenwirkt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Zahnhygiene, insbesondere für
Kinder, welche ein längliches Trägerelement (10)
aufweist, an dem eine Borstenanordnung (20) an-
gebracht ist und an dem zumindest eine ringförmige
Befestigungseinrichtung (30, 31, 32) zur Fixierung
an zumindest einem Finger derart vorgesehen ist,
dass die Borstenanordnung (20) mittels der ringför-
migen Befestigungseinrichtung (30, 31, 32) zum
Zähneputzen mit dem Finger zusammenwirkt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ringförmige Befestigungsein-
richtung (30, 31, 32) zumindest teilweise aus einem
elastischen Material aufgebaut ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ringförmige Befestigungs-
einrichtung (30, 31, 32) einen Klettverschluss auf-
weist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung
(30, 31, 32) ein Schellenelement ist, welches eine
oder mehrere Rasterungen aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die ringförmige Be-
festigungseinrichtung (30, 31, 32) und das Träge-
relement (10) einstückig aus Kunststoff gefertigt
sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungseinrichtung (30,
31, 32) aus zwei Halbringelementen aufgebaut ist,
die nicht miteinander verbunden sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei ringförmige Be-
festigungseinrichtungen (31, 32) vorgesehen sind,
wobei eine erste Befestigungseinrichtung (31) an
das erste Fingerglied und eine zweite Befesti-
gungseinrichtung (32) an das zweite Fingerglied
von zumindest einem Finger anpassbar ist.
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8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Borstenanord-
nung (20) im Wesentlichen unterhalb des ersten
Fingerglieds eines Fingers angeordnet ist, wenn die
Vorrichtung mittels der ringförmigen Befestigungs-
einrichtung (30, 31, 32) an zumindest einem Finger
fixiert ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Borstenanord-
nung (20) im Wesentlichen halbzylinderförmig dem
Umfang eines Fingers folgend im Bereich des Fin-
gerabdrucks vorgesehen ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Borstenanord-
nung (20) aus einer Vielzahl einzelner Borsten auf-
gebaut ist, die im Wesentlichen eine Länge von 2
mm bis 8 mm aufweisen, insbesondere eine Länge
von 3 mm bis 4 mm.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das längliche Träge-
relement (10) unterhalb des ersten und zweiten Fin-
gergliedes angeordnet ist, wenn die Vorrichtung
mittels der ringförmigen Befestigungseinrichtung
(30) an einem Finger fixiert ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das längliche Träge-
relement (10) im Wesentlichen halbzylinderförmig
ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das längliche
Trägerelement (10) derart von der Befestigungsein-
richtung (30, 31, 32) in Richtung einer Fingerkuppe
erstreckt, dass das längliche Trägerelement (10) ei-
nen Anschlagabschnitt (11) zur Abstützung der Fin-
gerkuppe aufweist, wenn die Vorrichtung mittels der
Befestigungseinrichtung (30) an einem Finger fi-
xiert ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das längliche
Trägerelement (10) von der Befestigungseinrich-
tung (30, 31, 32) bis in den Bereich des Handtellers
erstreckt, wenn die Vorrichtung mittels der Befesti-
gungseinrichtung (30, 31, 32) an einem Finger fi-
xiert ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Verlängerung
(40) an das längliche Trägerelement (10) aufsteck-
bar ist, welche sich bis in den Bereich des Handtel-
lers erstreckt, wenn die Vorrichtung mittels der Be-
festigungseinrichtung (30, 31, 32) an einem Finger
fixiert ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verlängerung (40) des
Trägerelements (10) oder die Erstreckung des Trä-
gerelements in den Bereich des Handtellers ein Ab-
stützelement (41) aufweist, welches zur Anpassung
an den zentralen Bereich des Handtellers im We-
sentlichen scheibenförmig ausgebildet ist.
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